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Langfristige Sicherstellung der Qualität auf der Zuglinie

Schaffhausen-Thayngen-Singen (S62)

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, folgendes Postulat auf die Traktandenliste zu setzen:

Der Regierungsrat wird eingeladen, zusammen mit dem Land Baden-Württemberg und den

zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, dass im anstehenden Vergabeverfahren für die Zuglinie

Schaffhausen-Thayngen-Singen (S62) langfristig eine hohe Betriebsqualität sichergestellt wird.

Insbesondere ist zu prüfen und sicherzustellen:

• die verbindliche und nachweisbare Berücksichtigung von Qualitätskriterien in der

Ausschreibung, namentlich hinsichtlich Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und

Anschlusserreichung;

• eine angemessene Mitspräche des Kantons Schaffhausen im Vergabe- und

Evaluationsverfahren;

• dass die in den vergangenen Jahren erreichten Verbesserungen dauerhaft gesichert und auf

die anstehende Ausschreibung übertragen werden.

Begründung

Die Zuglinie Schaffhausen- Thayngen- Singen (S62) war in der Vergangenheit wegen des

unzuverlässigen Betriebs durch die DB Regio für viele Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen

Verkehrs ein erhebliches Ärgernis. Wiederkehrende Verspätungen, Ausfälle und verpasste

Anschlüsse beeinträchtigten die Attraktivität dieser wichtigen grenzüberschreitenden Verbindung

deutlich.
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Der damalige Verkehrsvertrag, bei dem im Wesentlichen der Preis das massgebende

Zuschlagskriterium war, wurde infolge ungenügender Leistungen gekündigt und neu ausgeschrieben.

Dabei floss neben dem Preis neu auch die Qualität mit erheblichem Gewicht1 in die Bewertung ein.

Seit der Betriebsübernahme durch die SBB Deutschland GmbH im Dezember 2022 wird die Linie mit

deutlich höherer Qualität geführt. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Betriebsstabilität haben sich

spürbar verbessert und bewegen sich auf einem Niveau, das den Erwartungen an den öffentlichen

Verkehr in der Schweiz entspricht, Diese Entwicklung wird auf Schweizer wie deutscher Seite sehr

geschätzt.

Für die nächste Ausschreibung (Betriebsphase 2031-2046) ist die Bekanntmachung des

Vergabeverfahrens im zweiten Halbjahr 2026 vorgesehen2. Damit ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um

Einfluss auf die Anforderungen des künftigen Vergabeverfahrens zu nehmen. Ansonsten besteht das

Risiko, dass qualitative Anforderungen künftig wieder zu wenig berücksichtigt werden und erneut

primär der Preis entscheidet. Damit droht ein Rückfall auf das Qualitätsniveau der DB Regio.

Der Verkehr auf der Linie wird aus rechtlichen Gründen weiterhin durch das Land Baden-

Württemberg bestellt, wobei sich der Kanton Schaffhausen an den Kosten beteiligt. Gerade deshalb

ist es sachgerecht, dass der Kanton Schaffhausen bei einem für seine Bevölkerung zentralen

Verkehrsangebot angemessen eingebunden wird.

Das Anliegen ist von strategischer Bedeutung für den öffentlichen Verkehr im Kanton Schaffhausen.

Es besteht ein hohes öffentliches Interesse, eine langfristig hohe Betriebsqualität auf der Zuglinie

Schaffhausen -Thayngen-Singen (S62) zu sichern.

Freundliche Grüsse

RaphaelKräuchi

' Die SBB GmbH gewinnt das Vergabeverfahren für die S-Bahn Schaffhausen - Singen

2 Pressemitteilung Ministerium für Verkehr
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